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27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §18 Abs2 Z4;

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut des § 18 Abs. 2 Z 4 GGG sind die Fälle erfasst, in denen ausschließlich der Ausspruch über die

Zinsen angefochten wird. Wird die in erster Instanz geltend gemachte Hauptforderung mit Berufung nicht geltend

gemacht, sondern werden nur die im Verfahren in erster Instanz als Nebenforderung zur Hauptforderung geltend

gemachten Ansprüche mit Berufung geltend gemacht, sind diese Ansprüche als Berufungsinteresse zu sehen. Gerade

diese Fälle hat auch der Gesetzgeber bei § 18 Abs. 2 Z 4 GGG o enbar vor Augen, wie aus den Materialen zum GGG

hervorgeht (vgl. den Bericht des Justizausschusses, 454 BlgNR 16. GP, 2).
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